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Tagesordnungspunkt 7 der öffentlichenSitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes Wiesba-
den Nordost am 23. Oktober 2019
19-0—04-0029 Tempo 30 in der Geisbergstraße, Beschluss Nr. 0084

Sehr geehrter Herr Baumstark,
sehr geehrte Damen und Herren,

der von Ihnen angesprocheneStreckenabschnitt in der Geisbergstraße ist Bestandteil des
Luftreinhalteplans.

Hier heißt es auf S. 62 unter Punkt 8.3.6.4

„Aufgrund ihrer Steigung, dergeringen Straßenbreite und dergeschlossenenBebauungssi-
tuation, zählt die Geisbergstraßetrotz eines nur moderaten Verkehrsaufkommens von ca.
75.000 Fahrzeugenpro Tag, zu den hoch belasteten Straßen in Wiesbaden. Das betrifi‘tje-
doch lediglich den 1. Abschnitt zwischen der Taunusstraße undderKapellenstraße, da sich
dort der Verkehr wieder aufieilt.
Untersuchungen der Landesanstaltfür Umwelt Baden—Württembergfür die StadtStuttgart
[30] habengezeigt, dass bei Steigungsstrecken eine Verringerung derzulässigenHöchstge-
schwindigkeiteinen Beitrag zur Emissionsminderung leisten kann. Das hängt im Wesent/i— .

chen mit der Verbesserung des Verkehrsflusses und einem gewissen Ver/agerungseffektzu-
sammen. Da das Handbuch derEmissionsfaktoren (HBEFA 3. 3.) des Straßenverkehrs die
Berechnung derNox-Emissionen durch den Straßenverkehrbeigeringeren Geschwindigkei-
ten als Tempo50 km/h aufHauptverkehrsstraßen nicht berücksichtigt, werden für die Be—

trachtung derMinderungswirkunglediglich die im Verkehrsmode/ider StadtWiesbaden be-
rechneten Ver/agerungseffekte berücksichtigt. Damitkönnte NOz-Be/astungum ca. 2,2 ,ug/m3
verringertwerden, ohne dass es auf Teilen der Taunusstraße, die den Verkehrzum Teilauf-
nehmen würde, zu neuen Grenzwertüberschreitungen käme.“

Der Luftreinhalteplanwurde verbindlich in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministerium

für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaftund Verbraucherschutz aufgestellt und ist für die

Stadt Wiesbaden verbindlich. Diesem Plan ging gemäß 5 47 Abs. 5a BlmSchG die öffentli-

che Auslegung des Entwurfs voraus, auf welche durch Meldung im Staatsanzeigerund Pres-
semitteilungen hingewiesen wurde. Der Plan konnte in der Zeit vom 19.11.— 19.12.2018 beim

Magistrat eingesehenwerden und war zudem auf den entsprechendenHomepages veröf-

fentlicht.
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Zudem ist die Umsetzung der dort aufgelisteten Punkte Bestandteil des Klageverfahrens mit
der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gewesen. Uber die Umsetzung der Maßnahmen wurde
und wird regelmäßig in den Ausschüssen und der Stadtverordnetenversammlung berichtet,

so zuletzt in der Stadtverordnetenversammlung am 12.09.2019.

Das Aufheben der hier gegenständlichen Anordnungwürde gegen den Luftreinhalteplanver-
stoßen und das Klageverfahrenwiederaufleben lassen.

Die Anordnung in der Geisbergstraße ist daher nicht ohne Grund und auch nicht ohne Beteili-

gung erfolgt. Vielmehr ist diese Anordnung Bestandteil eines
breit in der Öffentlichkeit disku-

tierten Vorgangs, welcher für eine bessere Luft und zur Abwendung eines Die$elfahrverbots
dringend erforderlich war.

Aus den vorgenannten Gründen wird die Beschilderung in der Geisbergstraße nicht entfernt.

Für weitere Fragen steht Ihnen die Straßenverkehrsbehörde unter der TelefonnUmmer
0611/31-8495 oder per E-Mail strassenverkehrbehoerde@wiesbaden.de gerne zur Verfü-

gung.


